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Standort und Ausgangslage 01

Lage in Wien

Quelle: wien.gv.at

Lage im Stadtgebiet
Das Areal befindet sich 
in zentraler Lage im 20. 
Wiener Gemeindebezirk. 
In direkter Nähe befinden 
sich der Augarten und das 
Stadtentwicklugsgebiet 
Nordwestbahnhof.
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Lage in der Nachbarschaft

Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Grundstückg 1

BB1: Unterbrechung geschlossene Bauweise zulässig.
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Mehrzweckkarte, MA41 - Stadtvermessung
Situationsgrundlage:
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Hier dargestellt ist der derzeitig geltende Flächenwidmungs- und Bebauungsplan PD 7590. 

Fotos Bestand

Lage des Areals zwischen der gründerzeitlichen Bebauung und dem Stadtentwicklungsgebiet 
„Nordwestbahnhof“

Nutzungsstruktur im Umfeld
Die unmittelbare Umgebung des Areals weist eine 
hohe Vielfalt an Nutzungen auf. Dies ist ein Indikator 
für ein belebtes und vitales Stadtgebiet. 

Der Augarten und der zukünftige 
Nordwestbahnhofpark  „Grüne Mit-
te“ sind die prägensten Elemente des 
Grün- und Freiraumes der direkten 
Umgebung.

Die Absicherung, Integration und 
Entwicklung neuer Gewerbeflächen 
ist ein wichtiger Teil dieser Liegen-
schaftsentwicklung.

Das Grundstück liegt eingebettet zwi-
schen gründerzeitlicher Bebauung be-
ziehungsweise Nachkriegsbebauung 
und einem zukünftig neuen Stadtteil.

Die schulische Infrastruktur wird zu-
künftig durch das benachbarte Nord-
westbahnhofareal abgedeckt werden.
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Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie unter:
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/veranstaltungen/vortraege/2019/nordwestbahnstrasse-informationsnachmittag.html

Nutzungen und EG-Zone 04
Bestand
Auto Stahl

Der Betrieb Auto Stahl nimmt fast die ganze Fläche 
des Areals ein. Das Unternehmen verkauft Neu- und 
Gebrauchtwagen und bietet eine breite Palette an Re-
paraturleistungen an.

Ehemaliges Wohngebäude

An der Ecke Nordwestbahnstraße / Adolf-Gstött-
ner-Gasse befindet sich ein Gebäude mit leerste-
henden Wohnungen und einem Clublokal im Erdge-
schoß, dessen Mietvertrag auslaufen wird.

Geplante Nutzungsbausteine

Fotos Bestand

Produktive Stadt

Gewerblicher Nutzungsbaustein 
für Erhaltung und Ansiedlung 
von Betrieben. 

Bildungseinrich-
tung beziehungs-
weise andere Inf-
rastruktur

Nutzungsbaustein für über das 
Gebiet hinauswirkende, alter-
native Bildungsangebote, Be-
treuungseinrichtungen oder 
anderwärtige soziale Infrastruk-
tureinrichtungen.

EG Zone - Adolf-
Gstötter-Gasse

Nutzungsbaustein für eine ge-
werblich genutzte Erdgeschoß-
zone für das gesamte Grätzl.

Ecke Heistergasse I Adolf-Gstöttner-Gasse Heistergasse

Nordwestbahnstraße Adolf-Gstöttner-Gasse Beispielfoto Beispielfoto

BeispielfotoBeispielfoto

Wohnen

Nutzungsbaustein für geförder-
tes und freifinanziertes Woh-
nen.

Nordwestbahnstrasse

Heistergasse

Aktivierte
 EG-Zone 

Adolf-G
stö

ttner-G
asse

Bildungseinrichtung 

oder andere

Infrastruktur

Produktion 

Quelle: autostahl.com

Quelle: architektur.hoerbst.
com

Quelle: raysofbliss.com Quelle: JP ImmobilienQuelle: JP ImmobilienQuelle: JP Immobilien

Quelle: JP Immobilien

Quelle: JP Immobilien

Quelle: JP Immobilien
Quelle: mopo.de

Quelle: Bosshard & Luchsinger Architekten
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Nutzungen und EG-Zone - Anregungen 05
Ihre Anregungen
Ihre Meinung ist uns wichtig und wir sind dankbar für 
Anregungen hinsichtlich eines Nutzungsbedarfs vor 
Ort oder Wünschen der Bevölkerung aus der Umge-
bung. Folgende Fragen sind unter anderem von Be-
lang:

 - Wonach gäbe es ihrer Meinung nach im Bereich Nah-
versorgung und Dienstleistung einen Bedarf im Grätzl?

  - Wonach gäbe es ihrer Meinung nach Bedarf an öf-
fentlichen Einrichtungen im Grätzl?

  - Was ist Ihnen besonders wichtig für die zukünftigen Nutzungen?
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Grün- und Freiraum, klimafreundliche Stadt 06
Übergeordnete Grün und Freiräume Geplante Maßnahmen im weiteren Ablauf des Projektes

Augarten
<200m

Nordwestbahnhof
zuküftige Grüne Mitte 

<200mSachsenpark
<200m

250m
Nordbahnhof

zukünftige Freie Mitte
<500m

500m

750m

Donaukanal

Donau

Fassaden
• Vermeidung hitzespeichernder    

Fassaden > Wahl von Farben, die   
Sonnenstrahlen reflektieren

• Berankung geeigneter 
   Fassadenbereiche

Adolf Gstöttner Gasse
• Baumpflanzungen (sofern die Einbauten  

dies zulassen)

Wohnungsbezogenes Grün
• Unterstützung der BewohnerInnen bei der Begrü-

nung ihrer wohnungsbezogenen Balkone und Ter-
rassen

Regenwassermanagement
• Reduktion der versiegelten Flächen
• Regenwasserrückhaltung durch     

Gründächer
• Regenwasserspeicherung

Hofflächen
• Minimierung der hitzespeichernden  

Oberflächen 
• Baumpflanzungen 
• Grün-, Spiel- und Erholungsflächen

Dächer
• Begrünung Flachdächer
• Aktivierung von Flachdächern als    

Freiräume für die Nutzer (auch mit    
intensiver Begrünung)

Durchwegung für Alle
Vorgesehen ist weiters 
eine Durchwegung des 
Blocks, sodass Teile der 
Hofflächen auch von der 
Bevölkerung des Grätzls 
genutzt werden können.

Hitzekarte
Die Stadt Wien hat im Sommer 2019 eine „Hitzekarte“ erstellt, die zeigt, an welchen Orten wir Abkühlung am 
dringendsten benötigen. 
Zoomt man bis zum Standort hinein, erkennt man deutlich, dass hier eine Hitzeinsel ist.

		

Beispielfoto

Beispielfoto

Beispielfoto

Beispielfoto

Beispielfoto

BeispielfotoQuelle: wien.gv.at

Quelle: find-clever.de

Quelle: ihr-fotograf-in-hamburg.de

Quelle: baunetz.de

Quelle: baunetzwissen.de

Quelle: Stadt WienQuelle: Bosshard & Luchsinger Architekten

Quelle: Bosshard & Luchsinger Architekten

Quelle: Stadt Wien

Quelle: klimawandelanpassung.at
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Grün- und Freiraum - Anregungen 07
Ihre Anregungen
Ihre Meinung ist uns wichtig und wir sind dankbar für 
Anregungen hinsichtlich eines Nutzungsbedarfs vor 
Ort oder Wünschen der Bevölkerung aus der Umge-
bung. Folgende Frage ist unter anderem von Belang:

  - Was ist Ihnen für die zukünftige Grün- und Frei-
raumplanung besonders wichtig?
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Verkehr und Mobilität 08

Handlungsfelder | Verkehrsinfrastruktur 9190

42 anGeBotsoffensive im  
BaHnverKeHr fÜr Die staDt 

 UnD Die reGion 

Das Bahn-System aus S-Bahn, Regional- und 
Fernzügen ist für die PendlerInnen aus der Stadt-
region das wichtigste öffentliche Verkehrsmittel für 
die Wege nach Wien. Die S-Bahn ist gleichzeitig 
hervorragend geeignet, um Gebiete am Stadtrand 
Wiens anzubinden sowie der optimale Verkehrs-

träger für großräumige tangentiale Verbindungen. 
Innerstädtisch hat die S-Bahn eine hochrangige 
Funktion im Nahverkehr. Speziell die S-Bahn-
Stammstrecke Floridsdorf − Meidling hat eine 
ähnliche Bedeutung wie eine U-Bahn-Linie. 

In den vergangenen Jahren war das Wiener Bahn-
Netz durch Baustellen stark beeinträchtigt. Der 
komplette Neubau des Hauptbahnhofes (verbunden 
mit Abriss des Süd- und Ostbahnhofes) und die 

Sanierung nahezu aller großen Bahnhöfe und Hal-
testellen der S-Bahn wurden im laufenden Betrieb 
durchgeführt. Im Jahr 2015 geht der Hauptbahnhof 
Wien, und damit ein neues System im Fernverkehr, 
in Vollbetrieb. Damit hat Wien eine moderne und 
zeitgemäße Bahninfrastruktur, die eine Grundlage 
für ein verbessertes Angebot und neue Kapazitäten 
für den Nah- und Regionalverkehr bieten kann.

Durch das „S-Bahnpaket“ wird der Stellenwert der 
S-Bahn verbessert. Es enthält Angebotsverbes-
serungen durch Taktverdichtungen, verbesserte 
Servicequalität und ein koordiniertes Marketing des 
hochrangigen Wiener öffentlichen Verkehrs. Erste 
Elemente des S-Bahnpakets können kurzfristig um-
gesetzt werden und Wirkung entfalten. Hierfür sind 
eine verstärke Kooperation und ein gemeinsames 
Aktionsprogramm unterschiedlicher Stellen von 
Stadt Wien, Wiener Linien, VOR, ÖBB erforderlich 
(siehe Punkt 10). Im Detail bedeutet dies:
- Barrierefreie, für den Stadtverkehr geeignete S-

Bahn-Garnituren schaffen nicht nur zusätzlichen 
Komfort für die Fahrgäste, sondern können auch 
einen rascheren Fahrgastwechsel und Fahrzeiten 
ermöglichen. 

- Durch ein gemeinsames Vermarktungskonzept 
des öffentlichen Verkehrs in Wien wird das 
Angebot der S-Bahn bei der Bevölkerung besser 
bekannt gemacht. Als ein Element hiervon 
wird ein einheitlicher Schnellverkehrsplan für 
Wien und das Umland erstellt. Dieser enthält 
jedenfalls U-Bahn- als auch Schnellbahnlinien 
in gleichwertiger Darstellung (ggf. auch weitere 
ÖV-Hauptachsen) und wird in allen Verkehrsmit-
teln, unabhängig vom Betreiber, gleichermaßen 
präsentiert. 

Mit der S-Bahn besteht bereits ein hochrangiger 
Verkehrsträger, dessen Angebot mit vergleichs-
weise geringem Mitteleinsatz ausgeweitet werden 
kann. Langfristiges Ziel ist eine massive betriebliche 
Angebotsverbesserung im Kernbereich des Wiener 
Schnellbahn-Netzes. Dazu gehört das Angebot ei-
nes 15-Minuten-Taktes auf S-Bahn-Außenästen. Auf 
städtischen Tangentialen werden nach Bedarf auch 
dichtere Takte angeboten. Um diesen Standard 

zu erreichen, sind auch weitere Infrastrukturpro-
jekte Projekte im ÖBB-Netz erforderlich. Weitere 
U-Bahn-Ausbauten, bis an die Stadtgrenze und 
darüber hinaus, weisen derzeit ein unzureichendes 
Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Zweckmäßiger sind 
daher bis auf Weiteres leistungsfähige Alternativen 
mit geringerem Investitionsbedarf und geringeren 
Betriebskosten. Besonders bieten sich dabei Ange-
botsverdichtungen an, gegebenenfalls gepaart mit 
geringfügigen infrastrukturellen Anpassungen.
Maßnahmen zur Aufwertung der Badner Bahn wer-
den durch die Länder Wien und Niederösterreich 
im Zeitraum bis 2021 realisiert. In locker besiedel-
ten Gebieten können bedarfsgesteuerte Angebote, 
wie z.B. Anrufsammeltaxis, eine für die Öffentlich-
keit kostengünstige und für NutzerInnen praktische 
Lösung sein. Damit können auch diese Gebiete an 
das hochrangige Netz angebunden werden. 

Folgende Projekte haben erste Priorität:
- Der Ausbau der Südbahn von Meidling bis Lie-

sing.
- Weitere Angebotsverdichtung der S 45 (Vororte-

linie) und Ausbau entlang der Donau.
- Angebotsverdichtungen auf den S-Bahn-Außen-

ästen (insbesondere S 3, S 7, S 50 oder S 10 via 
Stadlau) und der Wiener Lokalbahn in Abstim-
mung mit dem Land Niederösterreich.

- S-Bahn-Verbindung S 80 Stadlau − Hütteldorf 
(West-Ost-Tangente in Kombination mit dem Aus-
bau Marchegger Ast der Ostbahn und Attraktivie-
rung der Verbindungsbahn).

Darüber hinaus werden Untersuchungen für  
Weiterentwicklungen des Netzes nach 2030 ein-
geleitet, welche an der Verkehrsnachfrage von über 
3 Millionen Menschen in der Stadtregion ausge-
richtet sind. Infrastrukturelle Maßnahmen werden 
auf ein Betriebsprogramm mit Verdichtungen des 
Angebots ausgerichtet, z. B. Verlängerung der 
neuen S 80 im Westen nach Purkersdorf bzw. im 
Osten nach Raasdorf.

Im BürgerInnenrat 
wurde für den öffentli-
chen Verkehr generell 
mehr Servicequalität 
gewünscht, z.B. ein 
attraktiveres Ticket-
system mit Chipkarte, 
eine Halbjahresfahr-
karte für RadfahrerIn-
nen, mehr Platz für 
Kinderwägen oder die 
kostenlose Radmit-
nahme.

Rad-Langstrecken

Basisrouten Bestand
Basisrouten Planung 

Rad-Langstrecken
Korridore für weitere Rad-Langstrecken-Planungen

Donaukanal,
Zentrum

Praterstern Legende
Radweg
Radfahrstreifen
Radabstellanlage

Donauinsel

Freiraumachsen
zukünftiges

Nordwestbahnhofareal

Erschließung des Projektareals im Radverkehr

Proj
ekta

real

Verkehrsanbindung Bestand & Ausblick
Anbindung -
Öffentlicher Verkehr

Der Standort ist bereits derzeit 
gut an das öffentliche Verkehrs-
netz angebunden.
Im Zuge des Stadtentwicklungs-
projektes „Nordwestbahnhof“ 
planen die Wiener Linien ein zu-
sätzliches Angebot im Bereich 
Straßenbahn, das auch für den 
Standort wirksam ist.

Anbindung-  
Radverkehr

Erschließung am Areal

Alternative Mobilität
Geplant ist die Entwicklung alternativer Mobilitätsangebote:

E-Car-Sharing Hochwertige Fahrradräume Besucherfahrradstellplätze

Rad Service Station Überdachte Stellplätze Lastenräder zum Leihen

Quelle: wien.gv.at
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Geplante Erschließung Projektareal

Quelle: heise.de Quelle: wien.gv.at Quelle: stuttgarter-nachrich-

Quelle: consensQuelle: consens

Quelle: consens

Quelle: consens

Quelle: consens

Quelle: consens

Adolf-G
stöttner-Gasse

Rad-Langstrecken
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Verkehr und Mobilität - Anregungen 09
Ihre Anregungen
Ihre Meinung ist uns wichtig und wir sind dankbar für 
Anregungen hinsichtlich eines Nutzungsbedarfs vor 
Ort oder Wünschen der Bevölkerung aus der Umge-
bung. Folgende Fragen sind unter anderem von Be-
lang:

  - Welche Mobilitätsangebote fehlen Ihnen im Grätzl? - Was erscheint Ihnen persönlich rund und das Thema Mo-
bilität persönlich besonders wichtig?
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Zeitplan und weiterer Dialog 10

2018

Analyse
Ausgangslage &

Rahmenbedingungen

Ideen zu 
Nutzungsbausteinen &

städtebaulichen
Zielsetzungen

2019

Beschluss in
der Stadtentwicklungskommis-

sion
(STEK)

12.11.2019

1.BürgerInnen-Information mit 
Dialogangebot

Anfang 2020:
Städtebauliches 

Qualitätssicherungs-
Verfahren

2020

Flächenwidmungs-
verfahren

(circa ein Jahr)

2.BürgerInnen-Information mit 
Dialogangebot

Planung und Bau-
bewilligungsverfahren

(circa ein Jahr)

3.BürgerInnen-Information mit 
Dialogangebot

Baubeginn

Baufertigstellung

Die Entwicklung ist abhängig von der notwendigen Schulversorgung. Mit Schulfertigstellungen im Umfeld ist frühestens 2024 oder 2025 zu rechnen.
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